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§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Birkenfelde, 7. September 2021

Grieß
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Birkenfelde
- Der Bürgermeister -   7. September 2021

1. Änderung zur Benutzungs- und Entgeltordnung für 
die Vermietung von gemeindeeigenen beweglichen 
Sachen der Gemeinde Birkenfelde

1. Mit Beschluss Nr. 10/2021 vom 1. September 2021 hat 
der Gemeinderat die 1. Änderung zur Benutzungs- und 
Entgeltordnung beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 7. Sep-
tember 2021 diese Ordnung zur Kenntnis genommen.

Grieß
Bürgermeister

1. Änderung zur Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für die Vermietung von gemeindeei-
genen beweglichen Sachen
Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfelde hat in seiner Sitzung 
am 1. September 2021 folgende 1. Änderung zur Benutzungs- 
und Entgeltordnung für die Vermietung von gemeindeeigenen 
beweglichen Sachen der Gemeinde Birkenfelde beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 1 Benutzungsentgelte/Mietzins der Anlage Entgeltordnung 
erhält folgende Fas sung:

Für die Benutzung des Multicars einschließlich Fahrer wird für 
jede angebrochene ½ Stunde ein Entgelt in Höhe von 21,50 EUR 
in Rechnung gestellt.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung zur Benutzungs- und Entgeltordnung tritt mit Be-
schlussfassung in Kraft.

Birkenfelde, 1. September 2021

Grieß
Bürgermeister   (Siegel)

Gemeinde Birkenfelde
- Der Bürgermeister -   7. September 2021

I. Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung gibt die Gemeinde 
Birkenfelde nachfolgende 1. Änderung der Friedhofsgebühren-
satzung der Gemeinde Birkenfelde bekannt.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter An-
gabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von 1 Jahr nach dieser Bekannt-
machung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss Nr. 9/2021 vom 1. September 2021 hat der 
Gemeinderat die oben genannte Änderungssatzung be-
schlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 6. Sep-
tember 2021 diese Satzung bestätigt.

Grieß
Bürgermeister

1. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Birkenfelde
Auf Grund der §§ 19 Abs. 1, 21 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115) sowie § 33 des Thürin-
ger Bestattungsgesetzes (ThürBestG) vom 19. Mai 2004 (GVBl. 
S. 505) zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 6. 
Juni 2018 (GVBl. 229, 266) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Birkenfelde in seiner Sitzung am 1. September 2021 die folgende 
1. Änderung zur Friedhofsgebührensatzung vom 3. August 2017 
beschlossen:

§ 1
Änderungen

Verzeichnis der Friedhofgebühren - Punkt 8.0 - Zuschläge 
erhält folgende Fassung:

8.0 Zuschläge
Für Bestattungen gemäß § 2 (3) Friedhofssat-
zung
Zuschlag in Prozent der Gebühr nach 1., 2., und
3. dieses Verzeichnisses

100 %
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Die Erteilung der Genehmigung wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
bekanntgemacht. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 
„Hinter den Höfen“ tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan kann während der 
Dienstzeiten

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag

09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 16:00 Uhr

Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

im Bauamt, Zimmer 207, der Verwaltungsgemeinschaft Uder, 
Siedlung 14, 37318 Uder von jedermann eingesehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangt werden.

Auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie 
auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 5 BauGB und § 215 Abs. 2 
BauGB wird hingewiesen.

Homburg
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Thalwenden

1. Änderung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
2, Erweiterung des Camping platzes „Bergwiese“, in 
37318 Thalwenden, Landkreis Eichsfeld

Die Gemeinde Thalwenden hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
21. Juli 2017 die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 2 Erweiterung des Campingplatzes „Bergwiese“ 
beschlossen.

Der Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht hat die Sat-
zung mit Schreiben vom 22. Juni 2021, Geschäftszeichen 
63.51101.004/2021-635000085 genehmigt.

Maßgebend sind die Planzeichnung und die Begründung vom 
Oktober 2020.

Die Erteilung der Genehmigung wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
bekanntgemacht. Die 1. Änderung des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 2 Erweiterung des Campingplatzes „Bergwiese“ 
tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan kann während der 
Dienstzeiten

Montag, Mittwoch, 
Donnerstag

09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 16:00 Uhr

Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

im Bauamt, Zimmer 207, der Verwaltungsgemeinschaft Uder, 
Siedlung 14, 37318 Uder von jedermann eingesehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangt werden.

Auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie 
auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 5 BauGB und § 215 Abs. 2 
BauGB wird hingewiesen.

Wehr
Bürgermeister

Gemeinderat Dietzenrode/Vatterode

Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 1 „Hinter den Höfen“ 
im OT Vatterode

Beschluss Nr. 7/2021 vom 12. Juli 2021
Der Gemeinderat der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode be-
schließt in seiner Sitzung am 12. Juli 2021 auf der Grundlage 
des § 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 
(GVBl. S. 115) in Verbindung mit § 3 Abs. 2, § 4 und 4 a Bauge-
setzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728):

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Hinter den 
Höfen“ der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode im OT Vattero-
de sowie im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange vorgebrachten Anregungen und Bedenken hat der 
Gemeinderat geprüft und abgewogen.

2. Im Ergebnis dieser Abwägung konnten im Wesentlichen alle 
zu diesem Zeitpunkt vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen berücksichtigt werden. Der Nachweis hierzu geht aus 
der Niederschrift über die Behandlung der Anregungen und 
Bedenken hervor (siehe Abwägungsprotokoll im Anhang). 
Die behandelten Bedenken und Anregungen werden Be-
standteil der Satzung.

3. Der Gemeinderat beschließt den Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 1 „Hinter den Höfen“ der Gemeinde Diet-
zenrode/Vatterode im OT Vatterode (Stand 07/2021) als Sat-
zung.

4. Die Begründung (Stand 07/2021) wird gebilligt.
5. Das Planungs- und Ingenieurbüro AI GmbH KVU wird ge-

mäß § 4 b BauGB beauftragt, diejenigen, die Anregungen 
und Bedenken erhoben haben, vom Satzungsbeschluss und 
dem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

6. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung zur Geneh-
migung einzureichen.

7. Dieser Beschluss sowie die Erteilung der Genehmigung sind 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der zurzeit gül-
tigen Hauptsatzung der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode 
ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ............ 7
davon anwesend:  ...................................................................... 5
Ja-Stimmen:  .............................................................................. 5
Nein-Stimmen:  ........................................................................... /
Enthaltungen: ............................................................................. /

Bemerkung: Auf Grund § 38 Abs. 1 ThürKO war 1 Mitglied des 
Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlos-
sen.

Homburg
Bürgermeister   (Siegel)

Bekanntmachung  
der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 „Hinter den 
Höfen“ der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode, Land-
kreis Eichsfeld

Die Gemeinde Dietzenrode/Vatterode hat in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 10. Februar 2021 den Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 1 „Hinter den Höfen“ beschlossen.

Der Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht hat die Satzung 
mit Schreiben vom 2. September 2021, Geschäftszeichen 
63.51101.004/2021-635000127 genehmigt.

Maßgebend sind die Planzeichnung und die Begründung vom 
Juli 2021.
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